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Für alle Steuerpflichtigen 

 

a) Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Vormünder, rechtliche Betreuer und 
Pfleger 

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Vormünder, rechtliche Betreuer oder Pfleger waren 
bisher unter bestimmten Bedingungen bis zu 500 € steuerfrei. Wird dieser Betrag überschritten, 
so tritt eine Steuerpflicht ein, wobei dann allerdings nochmals eine Freigrenze von 256 € gilt. 
Kommt es zu einer Besteuerung, so können mit der Tätigkeit zusammenhängende 
Werbungskosten ohne Nachweis mit 25 % der pauschalen Aufwandsentschädigungen angesetzt 
werden, soweit diese den Freibetrag übersteigen. 

Ab 2011 tritt nun – in den meisten Fällen – eine Verbesserung ein. Für Aufwandsentschädigungen 
ehrenamtlicher Betreuer wird ab Veranlagungszeitraum 2011 eine Steuerfreistellung von 2 100 € 
eingeführt. 

 

b) Verluste können nur noch zeitnah geltend gemacht werden 

Als Reaktion auf eine Rechtsprechungsänderung des BFH wird festgelegt, dass in Folgejahren 
verrechenbare Verluste nur dann festgestellt werden können, wenn der Einkommen-
steuerbescheid für das entsprechende Jahr verfahrensrechtlich noch änderbar ist. Dies bedeutet, 
dass Verluste nicht im Nachhinein, so z.B. auf Grund einer geänderten Rechtsprechung, geltend 
gemacht werden können. 

In der Praxis ist daher darauf zu achten, dass Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben auch dann 
vollständig zu erklären sind, wenn dies zu Verlusten führt. Eine nachträgliche Geltendmachung 
der Verluste ist nunmehr nicht mehr zulässig.  

 

c) Steuererstattungszinsen doch steuerpflichtig 

Steuererstattungszinsen, soweit sie auf Steuern entfallen, die als Betriebsausgaben bzw. 
Werbungskosten nicht abziehbar sind, also insbesondere Erstattungszinsen zur Einkommensteuer, 
unterliegen nach der jüngsten Rechtsprechung des BFH nicht der Einkommensteuer. Der 
Gesetzgeber hat diese aus Sicht der Finanzverwaltung unerwünschte Rechtsprechung durch eine 
Gesetzesänderung beseitigt und die Steuerpflicht festgeschrieben. 

Erstattungszinsen zur Einkommensteuer sind als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu versteuern, 
Nachzahlungszinsen sind dagegen nach wie vor nicht abzugsfähig. 

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die gesetzliche Festschreibung der Steuerpflicht von 
Steuererstattungszinsen in allen noch nicht bestandskräftigen Fällen gilt, also auch rückwirkend. 
Dies widerspricht der Rechtsprechung des BFH, so dass für Jahre bis 2010 zu prüfen ist, ob der 
Antrag gestellt werden soll, die Steuererstattungszinsen nicht zu besteuern. 
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d) Veräußerung von Gegenständen des täglichen Gebrauchs steuerlich nicht relevant 

Werden privat genutzte Gegenstände veräußert, so ist dies steuerlich nur dann relevant, wenn 
zwischen Kauf und Verkauf ein Zeitraum von nicht mehr als einem Jahr bzw. bei Immobilien nicht 
mehr als zehn Jahren liegt. Gesetzlich wird nun festgelegt, dass Gegenstände des täglichen 
Gebrauchs davon nicht erfasst werden. 

Betroffen von der Gesetzesänderung sind z.B. Jahreswagen. Die Gesetzesänderung ist allerdings 
nicht zwingend positiv, da auch bei einer Veräußerung entstandene Verluste nicht mehr 
berücksichtigt werden. 

 

e) Steuerermäßigung bei Handwerkerleistungen 

Bereits nach derzeitigem Recht ist eine Steuerermäßigung i.H.v. 20 % der Aufwendungen und 
maximal 1 200 € wegen Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, 
Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen ausgeschlossen, wenn eine Förderung nach dem 
CO2-Gebäudesanierungsprogramm der KfW-Förderbank durch zinsverbilligte Darlehen oder 
steuerfreie Zuschüsse stattfindet. Der Ausschlusstatbestand ist allgemein auf Förderprogramme 
ausgedehnt worden. 

Die Neuregelung gilt erstmals für das Jahr 2011, soweit die den Aufwendungen zu Grunde 
liegenden Leistungen nach dem 31.12.2010 erbracht worden sind. 

 

 



 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 

a) Aufwendungen für häusliches Arbeitszimmer 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer einschließlich der Kosten für die Ausstattung 
können seit 1996 im Regelfall nicht mehr steuerlich als Werbungskosten berücksichtigt werden. 
Nach der Entscheidung des BVerfG und der dieser nun folgenden Neuregelung durch das 
JStG 2010 sind in den Jahren ab 2007 Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer – neben 
dem vollen Abzug in Fällen, in denen das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet – nunmehr auch dann abziehbar, wenn für die 
betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Hierbei ist 
dann aber der Abzugsbetrag auf 1 250 € begrenzt. 

Dass für die Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, muss im Zweifel durch eine 
Bescheinigung des Arbeitgebers nachgewiesen werden. 

Nicht vom Abzugsverbot erfasst sind die Aufwendungen für beruflich genutzte 
Einrichtungsgegenstände im Arbeitszimmer (z.B. Schreibtisch, Bücherregale, Klavier, Computer), 
bei denen es sich im steuerlichen Sinne um Arbeitsmittel handelt. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass nur das „häusliche“ Arbeitszimmer von der Abzugsbeschränkung 
erfasst ist, nicht dagegen ein „außerhäusliches“. Ein häusliches Arbeitszimmer liegt nur dann vor, 
wenn sich dieses innerhalb der Privatwohnung befindet. Wird dagegen z.B. eine zweite Wohnung 
in einem Mehrfamilienhaus komplett als Arbeitszimmer genutzt, so ist dies i.d.R. als 
außerhäusliches Arbeitszimmer einzustufen und die anfallenden Kosten können in vollem Umfang 
steuerlich abgezogen werden. 

Zu beachten sind auf Grund der rückwirkenden Wiederzulassung des beschränkten 
Werbungskostenabzugs die Möglichkeiten und Grenzen der Änderung von Steuerbescheiden für 
frühere Jahre: 

– Die Finanzämter werden die von der Neuregelung betroffenen und nicht bestandskräftigen 
Bescheide soweit wie möglich von Amts wegen ändern. Dies ist allerdings dann nicht möglich, 
wenn bisher in der Steuererklärung keine Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer geltend 
gemacht worden sind. In diesen Fällen sollten dem Finanzamt Angaben übermittelt werden, die 
für die Berücksichtigung entsprechender Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer dem 
Grunde und der Höhe nach erforderlich sind, und zugleich die Aufwendungen in geeigneter Art 
und Weise nachweisen oder glaubhaft machen (Zahlungsbelege, Grundriss der Wohnung und 
Mietvertrag). 

– Soweit Bescheide für Veranlagungszeiträume ab 2007 endgültig und ohne Vorläufigkeitsvermerk 
hinsichtlich des Arbeitszimmers ergangen und nicht mehr anfechtbar sind, scheidet eine 
nachträgliche Berücksichtigung von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer aus. 
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b) Einsatz der elektronischen Lohnsteuer-Abzugsmerkmale erst ab 2012 

Die bisherige von der Gemeinde ausgestellte Lohnsteuerkarte in Papierform wird durch ein 
elektronisches Verfahren abgelöst. Hierzu wird beim Bundeszentralamt für Steuern eine 
Datenbank aufgebaut, welche die für den Lohnsteuerabzug relevanten Abzugsmerkmale aller 
Bürger speichert. Der Arbeitgeber kann diese Daten dann dort abrufen und beim 
Lohnsteuerabzug berücksichtigen. Vorgesehen war die Einführung dieses Verfahrens bereits ab 
2011. Wegen technischer Umsetzungsschwierigkeiten wird der elektronische Abruf dieser 
Lohnsteuerabzugsmerkmale für die Arbeitgeber erst ab 2012 umgesetzt. 

Deshalb wird für den Lohnsteuerabzug in 2011 übergangsweise die für 2010 ausgestellte 
Lohnsteuerkarte weitergenutzt. Grundsätzlich sind die auf der Lohnsteuerkarte 2010 
eingetragenen Freibeträge oder Faktoren auch im Lohnsteuer-Abzugsverfahren 2011 zu 
berücksichtigen, soweit keine abweichenden Eintragungen erfolgt sind. Änderungen können 
diesbezüglich auf der Lohnsteuerkarte 2010 für 2011 bis zum 30.11.2011 eingetragen werden. 
Der Arbeitgeber muss deshalb die Lohnsteuerkarte weiter aufbewahren. Sämtliche Eintragungen 
auf der Lohnsteuerkarte 2010 obliegen ab 1.1.2011 dem Wohnsitzfinanzamt des Arbeitnehmers. 

Ist für 2010 keine Lohnsteuerkarte ausgestellt worden, wird sie aber für 2011 benötigt, erstellen 
die Finanzämter auf Antrag eine Ersatzbescheinigung. Bei Auszubildenden, die erstmalig in 2011 
berufstätig werden, kann ohne Steuerkarte die Steuerklasse I angewandt werden. Dabei muss der 
Auszubildende seinem Arbeitgeber die Identifikationsnummer, den Tag der Geburt und die 
rechtliche Zugehörigkeit zu einer steuerberechtigten Religionsgemeinschaft mitteilen und 
schriftlich bestätigen, dass es sich um ein erstes Dienstverhältnis handelt. 

 

 



 

Für Unternehmer und Freiberufler 

 

a) Besteuerung bei Verlegung eines Betriebs in das Ausland 

Der BFH hatte entschieden, dass die Verlegung eines Betriebs in das Ausland nicht zur 
Aufdeckung und Versteuerung der stillen Reserven führt. Eine solche erfolgt vielmehr erst dann, 
wenn der Betrieb endgültig aufgegeben oder veräußert wird. Diese (geänderte) Rechtsprechung 
entspricht nicht der Ansicht der Finanzverwaltung, welche vielmehr davon ausgeht, dass die 
vorhandenen stillen Reserven bereits dann zu versteuern sind, wenn der deutsche Fiskus das 
Besteuerungsrecht verliert. 

Die Ansicht der Finanzverwaltung wurde mit dem JStG 2010 gesetzlich festgeschrieben. Eine 
Aufdeckung und Versteuerung der vorhandenen stillen Reserven erfolgt sowohl bei der Verlegung 
eines Betriebs in das Ausland als auch bei der Übertragung von einzelnen Wirtschaftsgütern in 
eine ausländische Betriebsstätte. Die Neuregelung soll – auch entgegen der anderslautenden 
BFH-Rechtsprechung – in allen noch offenen Fällen, also auch rückwirkend, gelten. 

Für den Fall der Betriebsverlegung in einen anderen EU/EWR-Staat kann auf Antrag die auf den 
Aufgabegewinn entfallende Steuer zinslos in fünf gleichen Jahresraten entrichtet werden. 

 

b) Abschreibung nach Einlage von Wirtschaftsgütern aus dem Privatvermögen 

Werden Wirtschaftsgüter aus dem Privatvermögen in das Betriebsvermögen eingelegt, so können 
diese abgeschrieben werden. Eine Sondervorschrift soll vermeiden, dass diese Wirtschaftsgüter 
doppelt abgeschrieben werden, wenn sie zuvor bereits im Rahmen der Überschusseinkünfte, wie 
z.B. Vermietung und Verpachtung verwendet wurden. Die Auslegung dieser Sondervorschrift 
durch die Finanzverwaltung wurde in einigen Fällen von der Rechtsprechung abgelehnt. 

Es erfolgte mit dem JStG 2010 eine gesetzliche Präzisierung, wobei im Wesentlichen folgende 
Konstellationen zu unterscheiden sind: 

– Einlagewert ist höher oder gleich den historischen Anschaffungskosten: Die Abschreibung ist ab 
dem Zeitpunkt der Einlage nach dem um die bereits in Anspruch genommenen planmäßigen 
Abschreibungen oder Sonderabschreibungen geminderten Einlagewert zu bemessen. 

– Einlagewert des Wirtschaftsguts ist geringer als die historischen Anschaffungskosten, aber nicht 
geringer als die um die bisherigen Abschreibungen geminderten Anschaffungskosten: Die 
Abschreibung ist ab dem Zeitpunkt der Einlage nach den fortgeführten Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten zu bemessen. 

– Einlagewert des Wirtschaftsguts ist geringer als die fortgeführten Anschaffungskosten: Die 
Abschreibung bemisst sich nach dem ungeminderten Einlagewert. 

Im Ergebnis wird damit erreicht, dass bei der Einlage kein Abschreibungsvolumen vernichtet wird, 
allerdings auch nicht Abschreibungsvolumen doppelt in Anspruch genommen werden kann. 
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c) Umsatzsteuerlicher Ort bei sonstigen Leistungen 

Die Regelungen zur umsatzsteuerlichen Ortsbestimmung bei sonstigen Leistungen ändern sich 
punktuell. Betroffen sind vor allem kulturelle, künstlerische, wissenschaftliche, unterrichtende, 
sportliche, unterhaltende oder ähnliche Leistungen, wie Leistungen im Zusammenhang mit 
Messen und Ausstellungen, einschließlich der Leistungen der jeweiligen Veranstalter sowie die 
damit zusammenhängenden sonstigen Tätigkeiten. Insoweit gilt ab 1.1.2011: 

– Wird die Leistung an Privatpersonen erbracht (B2C-Leistung), so wird die Leistung 
umsatzsteuerlich an dem Ort erbracht, an dem der Unternehmer die Leistung tatsächlich 
erbracht hat. 

– Wird die Leistung dagegen an andere Unternehmer ausgeführt (B2B-Leistung), so ist der Ort 
maßgebend, von dem aus der Leistungsempfänger sein Unternehmen betreibt. 

Weiterhin gilt ab 1.1.2011 für die Einräumung der Eintrittsberechtigung zu kulturellen, 
künstlerischen, wissenschaftlichen, unterrichtenden, sportlichen, unterhaltenden oder ähnlichen 
Veranstaltungen wie Messen und Ausstellungen sowie die damit zusammenhängenden Leistungen 
im B2B-Verhältnis als Ort der Leistung der Ort, an dem die Veranstaltung tatsächlich durchgeführt 
wird. 

 

d) Ausweitung der Umkehr der Steuerschuldnerschaft 

Der Anwendungsbereich der Umkehr der Steuerschuldnerschaft wird ab dem 1.1.2011 
ausgeweitet: 

– Wie bereits für die Lieferung von Gas und Elektrizität eines im Ausland ansässigen 
Unternehmers, wird auch für die Lieferung von Wärme und Kälte die Steuerschuldnerschaft eines 
inländischen Unternehmers als Leistungsempfänger angeordnet. 

– Weiterhin ist bei steuerpflichtigen Lieferungen von Industrieschrott, Altmetallen und sonstigen 
genau in einer neuen Anlage 3 zum UStG definierten Abfallstoffen ein inländischer Unternehmer 
als Leistungsempfänger im Sinne der Regelung zur Steuerschuldumkehr Steuerschuldner. 

– Auch für die Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen, insbesondere die Reinigung von 
Hausfassaden, von Räumen und von Inventar oder von Fenstern, gilt das Reverse-Charge-
Verfahren, wenn der Leistungsempfänger ein Unternehmer ist, der selbst solche Leistungen 
erbringt. 

– Außerdem ist künftig ein inländischer Unternehmer als Leistungsempfänger Steuerschuldner, 
wenn Gold in bestimmten Reinheitsgehalten geliefert wird. 

 

 

e) Beseitigung des „Seeling-Modells“ beim Vorsteuerabzug von Grundstücken 

Wird ein Wirtschaftsgut zu mindestens 10 % unternehmerisch genutzt, so kann dieses in vollem 
Umfang dem unternehmerischen Vermögen im Sinne des Umsatzsteuerrechts zugeordnet werden. 
Dies bedeutet auch, dass ein zum Vorsteuerabzug berechtigter Unternehmer aus dem Erwerb des 
teilweise unternehmerisch genutzten Wirtschaftsguts den vollen Vorsteuerabzug geltend machen 
kann, also auch den Teil der Vorsteuern, der auf den privat genutzten Anteil entfällt. Als Korrektiv 
muss dann allerdings in der Folgezeit der Wert der nichtunternehmerischen Nutzung der 
Umsatzsteuer unterworfen werden. Letztlich kann sich im Einzelfall ein beachtlicher Zins- und 
Liquiditätsvorteil ergeben.  
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Besonders vorteilhaft ist dieses sog. Seeling-Modell bei Immobilien. So kann ein Unternehmer 
oder Freiberufler die volle Vorsteuer aus den Baukosten einer Immobilie geltend machen, wenn 
die Immobilie in entsprechendem Mindestumfang auch unternehmerisch genutzt werden soll. 
Dieser Vorteil wird nun bei Grundstücken abgeschafft; hier ist der Vorsteuerabzug auf die 
unternehmerische Nutzung beschränkt. 

Diese einschränkende Neuregelung gilt für Gebäude, die nach dem 31.12.2010 erworben werden 
bzw. bei denen nach dem 31.12.2010 mit dem Bau begonnen wird. Für den Zeitpunkt der 
Anschaffung eines Gebäudes ist der Kaufvertrag und nicht Auflassung und Eintragung 
maßgebend. Als Baubeginn gilt bei Gebäuden, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der 
Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird. Bei baugenehmigungsfreien Gebäuden, für die 
Bauunterlagen einzureichen sind, kommt es auf den Zeitpunkt an, in dem die Bauunterlagen bei 
der Baubehörde eingereicht werden. 

Nicht betroffen sind andere Wirtschaftsgüter, die nur teilweise unternehmerisch genutzt werden, 
wie z.B. Fahrzeuge. 

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass es bei dem Wahlrecht bleibt, die teilweise unternehmerisch 
genutzte Immobilie ganz, teilweise oder auch vollständig dem Unternehmensvermögen 
zuzuordnen. Regelmäßig ist es ratsam, die Immobilie in vollem Umfang dem umsatzsteuerlichen 
Unternehmensvermögen zuzuordnen, da dann bei einer Änderung des Verhältnisses zwischen 
unternehmerischer und nichtunternehmerischer Nutzung innerhalb des zehnjährigen 
Korrekturzeitraums ab dem Erwerb eine Vorsteuerkorrektur zu Gunsten des Unternehmers 
erfolgen kann. 



 

Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

 

GGmmbbHH--BBeetteeiilliigguunnggeenn::  AAbbzzuuggssvveerrbboott  ffüürr  WWeerrbbuunnggsskkoosstteenn  uunndd  VVeerrääuußßeerruunnggssvveerrlluussttee  
aauucchh  bbeeii  ffeehhlleennddeenn  EEiinnnnaahhmmeenn  

 
Werden im Privatvermögen gehaltene GmbH-Beteiligungen bei einer Beteiligungsquote von 
mindestens 1 % veräußert, so wird der Veräußerungsgewinn zu 40 % steuerfrei gestellt. 
Andererseits werden entstehende Veräußerungsverluste entsprechend auch nur zu 60 % 
steuermindernd berücksichtigt. Nach der Rechtsprechung des BFH ist diese Einschränkung der 
Verlustberücksichtigung dann allerdings unbillig, wenn der Steuerpflichtige aus dieser Beteiligung 
keine Einnahmen erzielt hat, die in den Genuss der teilweisen Steuerbefreiung gekommen sind. 

Die Finanzverwaltung erkennt mittlerweile die für die Steuerpflichtigen günstige Lösung des BFH 
an. Allerdings wurde mit Wirkung ab 2011 das Gesetz insoweit geändert, als dass das 
Teilabzugsverbot in jedem Fall zur Anwendung kommt. Es ist nunmehr ausreichend, wenn 
teilweise steuerbefreite Betriebsvermögensvermehrungen oder Einnahmen und Vergütungen 
lediglich angestrebt werden. 

 

 

Für Rückfragen oder ein persönliches Beratungsgespräch stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gerne zur 
Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kremer  Hamböker  Boddenberg 

Wirtschaftsprüfer Steuerberater 
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